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tionen des Systems der Vereinten Nationen, nichtstaatlichen
Organisationen und Einzelperson, jedes Jahr zu Ehren aller
Opfer des Zweiten Weltkriegs entweder einen oder beide Ta-
ge in gebührender Weise zu begehen, wobei ihr bewusst ist,
dass die Mitgliedstaaten möglicherweise eigene Sieges-, Be-
freiungs- und Gedenktage begehen;

2. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung,
in der zweiten Maiwoche 2005 zum Gedenken an alle Opfer
des Krieges eine feierliche Sondersitzung zu veranstalten;

3. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution allen
Mitgliedstaaten und Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen zur Kenntnis zu bringen und die für ihre Durch-
führung notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

RESOLUTION 59/27
Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 23. November 2004, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/59/L.30 und Add.1 in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien,
Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokrati-
sche Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Domi-
nikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien,
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Ver-
de, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroati-
en, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland,
Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretani-
en, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama,
Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Mari-
no, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern.

59/27. Verstärkung des Kapazitätsaufbaus im Bereich
der öffentlichen Gesundheit auf globaler Ebene

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-

ten Nationen100, die von den Staats- und Regierungschefs auf
dem Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen verabschie-
det wurde, und die darin enthaltenen Entwicklungsziele, ins-
besondere diejenigen mit Bezug auf die Gesundheit, sowie die
Resolutionen 55/162 vom 14. Dezember 2000, 56/95 vom

14. Dezember 2001, 57/144 vom 16. Dezember 2002 und
58/3 vom 27. Oktober 2003,

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen der Weltge-
sundheitsversammlung 48.13 vom 12. Mai 1995, 54.14 vom
21. Mai 2001 und 56.28 und 56.29 vom 28. Mai 2003,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Umsetzung der Millenniums-Erklärung101,

in der Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten ihre Anstren-
gungen verstärken müssen, die Ausbreitung von HIV/Aids
und das Vorkommen der Malaria und anderer schwerer
Krankheiten bis 2015 zum Stillstand zu bringen und allmäh-
lich zum Rückzug zu zwingen, 

in Bekräftigung ihrer Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids102,

in der Erkenntnis, dass durch die Globalisierung des Han-
dels und den verstärkten internationalen Reiseverkehr die Ge-
fahr einer raschen weltweiten Ausbreitung von Infektions-
krankheiten angestiegen ist, was das öffentliche Gesundheits-
wesen vor neue Herausforderungen stellt,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den schädlichen
Auswirkungen, die HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria und an-
dere schwere Infektionskrankheiten und Epidemien auf die
Menschheit haben, sowie von den schweren Belastungen, de-
nen arme Menschen, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, einschließlich der am wenigsten entwickelten Länder,
sowie in den Transformationsländern, durch diese Krankhei-
ten ausgesetzt sind, und in diesem Zusammenhang mit Aner-
kennung Kenntnis nehmend von der Arbeit des Gemeinsamen
Programms der Vereinten Nationen für HIV/Aids, seiner Trä-
gerorganisationen und des Globalen Fonds zur Bekämpfung
von Aids, Tuberkulose und Malaria sowie von der Abhaltung
der fünfzehnten Internationalen Aids-Konferenz vom 11. bis
16. Juli 2004 in Bangkok zum Thema "Zugang für alle" in Be-
zug auf Menschen mit HIV/Aids,

sowie mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dem jüngsten
Ausbruch der Vogelgrippe, im Bewusstsein ihrer Auswirkun-
gen auf die menschliche Gesundheit sowie auf die Wirtschaft
und unter Begrüßung der Gemeinsamen Ministererklärung
über die derzeitige Geflügelpestsituation,

unter Begrüßung der von den betroffenen Ländern derzeit
erzielten Erfolge bei der Bekämpfung des Schweren Akuten
Respiratorischen Syndroms, die zeigen, wie wichtig das poli-
tische Engagement und das entschlossene Vorgehen der Füh-
rerschaft der betroffenen Länder sowie die Rolle der Weltge-
sundheitsorganisation bei der Eindämmung derartiger Epide-
mien sind, jedoch eingedenk der Tatsache, dass der Kampf
gegen neu beziehungsweise erneut auftretende Krankheiten
wie das Schwere Akute Respiratorische Syndrom und die Vo-
gelgrippe noch lange nicht gewonnen ist,

100 Siehe Resolution 55/2.

101 A/59/282 und Corr.1.
102 Resolution S-26/2, Anlage.
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Kenntnis nehmend von den neuen globalen Initiativen zur
Bekämpfung der Gefahren für die öffentliche Gesundheit,
beispielsweise dem Globalen Verbund zur Warnung und Re-
aktion bei Krankheitsausbrüchen, der über einhundertzwan-
zig Partner zusammenbringt, die rasch technische Unterstüt-
zung von hoher Qualität gewähren,

in der Überzeugung, dass die Stärkung des öffentlichen
Gesundheitswesens von entscheidender Bedeutung für die
Entwicklung aller Mitgliedstaaten ist und dass die Kapazitäts-
aufbaumaßnahmen im öffentlichen Gesundheitswesen, na-
mentlich Präventions- und Impfsysteme zur Bekämpfung von
Infektionskrankheiten, die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung stärken,

betonend, dass die Mitgliedstaaten die Hauptverantwor-
tung für die Stärkung ihres Kapazitätsaufbaus im öffentlichen
Gesundheitswesen tragen, um durch die Einrichtung und Ver-
besserung wirksamer Mechanismen im öffentlichen Gesund-
heitswesen den Ausbruch schwerer Infektionskrankheiten
rasch erkennen und darauf reagieren zu können, jedoch aner-
kennend, dass das Ausmaß der erforderlichen Gegenmaßnah-
men die Kapazitäten vieler Entwicklungsländer übersteigen
kann,

in der Überzeugung, dass die Eindämmung des Ausbruchs
von Krankheiten, insbesondere neuer Krankheiten, deren Ur-
sprung nach wie vor unbekannt ist, internationale und regio-
nale Zusammenarbeit erfordert, und diesbezüglich unter an-
derem Kenntnis nehmend von der vom 13. bis 17. September
2004 in Shanghai (China) abgehaltenen fünfundfünfzigsten
Tagung des Regionalausschusses der Weltgesundheitsorgani-
sation für den westlichen Pazifik,

in der Erkenntnis, dass die internationale und regionale
Zusammenarbeit verstärkt werden muss, um den neuen und
den bereits bestehenden Herausforderungen im Bereich der
öffentlichen Gesundheit zu begegnen, insbesondere durch die
Förderung wirksamer Maßnahmen wie dem Einsatz sicherer,
erschwinglicher und zugänglicher Impfstoffe, durch den Ent-
wicklungsländern gewährte Hilfe bei der Erlangung von
Impfstoffen gegen vermeidbare Infektionskrankheiten und
durch die Unterstützung der Entwicklung neuer Impfstoffe,

sowie in Anerkennung der Sachkompetenz der Weltge-
sundheitsorganisation und ihrer Rolle unter anderem bei der
Koordinierung von Maßnahmen mit Mitgliedstaaten in den
Bereichen Informationsaustausch, Ausbildung von Personal,
technische Unterstützung, Ressourceneinsatz, Verbesserung
der globalen Vorsorge- und Eingreifmechanismen im öffent-
lichen Gesundheitswesen sowie Stimulierung und Förderung
von Tätigkeiten zur Verhütung, Eindämmung und Ausrottung
von Epidemien, endemischen und anderen Krankheiten sowie
in Anerkennung der Tätigkeit des Büros der Weltgesundheits-
organisation zur Überwachung und Bekämpfung anstecken-
der Krankheiten,

unterstreichend, dass die Internationalen Gesundheitsvor-
schriften als Instrument für die Gewährleistung des größt-
möglichen Schutzes vor der internationalen Ausbreitung von
Krankheiten bei möglichst geringer Behinderung des interna-
tionalen Verkehrs weiter wichtig sind, und die Mitgliedstaa-

ten nachdrücklich auffordernd, der Überarbeitung dieser Vor-
schriften hohen Vorrang beizumessen, 

unter Begrüßung der in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten, dem System der Vereinten Nationen, den Bret-
ton-Woods-Institutionen, dem Privatsektor und der Zivilge-
sellschaft unternommenen Anstrengungen der Weltgesund-
heitsorganisation, den Kapazitätsaufbau im Bereich der glo-
balen öffentlichen Gesundheit zu stärken und die öffentliche
Gesundheit auf Landesebene zu fördern, 

sowie unter Begrüßung der am 14. November 2001 verab-
schiedeten Erklärung von Doha über das Übereinkommen
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Ei-
gentums und die öffentliche Gesundheit103 sowie im Hinblick
auf den Beschluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsor-
ganisation vom 30. August 2003 über die Umsetzung von
Ziffer 6 der Erklärung104,

in der Erkenntnis, dass die nationalen infrastrukturellen
Voraussetzungen im Sozial- und Gesundheitswesen gestärkt
werden müssen, um die Maßnahmen zur Beseitigung der Dis-
kriminierung beim Zugang zur öffentlichen Gesundheitsver-
sorgung, zu Informationen und zu Bildung für alle, insbeson-
dere für die am stärksten unterversorgten und gefährdeten
Gruppen, zu verstärken,

l. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die
öffentliche Gesundheit weiter in ihre nationalen wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklungsstrategien zu integrieren, na-
mentlich durch die Einrichtung und Verbesserung wirksamer
öffentlicher Gesundheitseinrichtungen, insbesondere von
Netzwerken zur Überwachung, Bekämpfung, Eindämmung,
Verhütung und Behandlung von Krankheiten und den Infor-
mationsaustausch darüber sowie durch die Rekrutierung und
Ausbildung von Personal im nationalen öffentlichen Gesund-
heitswesen;

2. fordert die Mitgliedstaaten und die internationale
Gemeinschaft auf, das Bewusstsein für gute Verfahrenswei-
sen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu schärfen, na-
mentlich durch Aufklärung und die Massenmedien;

3. betont, wie wichtig eine auf den Grundsätzen der ge-
genseitigen Achtung und der Gleichstellung beruhende aktive
internationale Zusammenarbeit bei der Eindämmung von In-
fektionskrankheiten im Hinblick auf die Stärkung des Kapa-
zitätsaufbaus im öffentlichen Gesundheitswesen ist, insbe-
sondere in Entwicklungsländern, namentlich durch den Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch, und wie wichtig For-
schungs- und Ausbildungsprogramme sind, die schwerpunkt-
mäßig auf die Überwachung, Verhütung, Eindämmung, Be-
kämpfung, Betreuung und Behandlung bei Infektionskrank-
heiten sowie auf entsprechende Impfstoffe abstellen; 

4. fordert die Verbesserung der Vorsorge- und Ein-
greifsysteme im Bereich der globalen öffentlichen Gesund-

103 Siehe Welthandelsorganisation, Dokument WT/MIN(01)/DEC/2. Un-
ter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.
104 Siehe Welthandelsorganisation, Dokument WT/L/540. Unter
http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.
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heit, namentlich der Systeme zur Verhütung und Überwa-
chung von Infektionskrankheiten, um besser auf schwere
Krankheiten reagieren zu können, namentlich bei Fällen des
weltweiten Ausbruchs neuer Krankheiten;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich aktiv an der Veri-
fizierung und Validierung von Überwachungsdaten und -an-
gaben zu Notständen im öffentlichen Gesundheitswesen mit
internationaler Tragweite zu beteiligen und in enger Zusam-
menarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation rechtzeitig
und offen Informationen und Erfahrungen über Epidemien
und die Verhütung und Eindämmung neu beziehungsweise
erneut auftretender Infektionskrankheiten auszutauschen, die
eine Gefährdung der globalen öffentlichen Gesundheit dar-
stellen;

6. bittet die Regionalkommissionen des Wirtschafts-
und Sozialrats, beim Kapazitätsaufbau im öffentlichen Ge-
sundheitswesen und bei der regionalen Zusammenarbeit zur
Verminderung und Beseitigung der schädlichen Auswirkun-
gen schwerer Infektionskrankheiten mit den Mitgliedstaaten,
dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft je nach Bedarf auf
Ersuchen eng zusammenzuarbeiten;

7. ermutigt die Mitgliedstaaten und die Organisationen,
Organe, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, sich
im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat im Rahmen ihrer
Entwicklungstätigkeiten und -programme weiter mit Fragen
der öffentlichen Gesundheit zu befassen und den Kapazitäts-
aufbau im Bereich der globalen öffentlichen Gesundheit und
der Gesundheitsversorgungseinrichtungen aktiv zu unterstüt-
zen, so etwa indem sie den Entwicklungsländern, einschließ-
lich der am wenigsten entwickelten Länder, sowie den Trans-
formationsländern technische und sonstige geeignete Hilfe
gewähren; 

8. ersucht den Generalsekretär, Bemerkungen zur Fra-
ge des verstärkten Kapazitätsaufbaus im Bereich der globalen
öffentlichen Gesundheit in seinen der Generalversammlung
auf ihrer sechzigsten Tagung vorzulegenden Bericht über die
Weiterverfolgung der Ergebnisse des Millenniums-Gipfels
der Vereinten Nationen aufzunehmen.

RESOLUTION 59/28

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 1. Dezember 2004, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 104 Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 63 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/59/L.34 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Dschibuti, Guinea,
Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Madagas-
kar, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Se-
negal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate,
Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Argentinien, Armenien, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile,
China, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dschibuti,
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ja-
maika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mo-

sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama,
Paraguay, Philippinen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tad-
schikistan, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Usbe-
kistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Verei-
nigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bul-
garien, Burundi, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Ja-
pan, Kamerun, Kenia, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Monaco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Papua-Neuguinea, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand,
Tonga, Tschechische Republik, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland. 

59/28. Ausschuss für die Ausübung der unveräußerli-
chen Rechte des palästinensischen Volkes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (II) vom
29. November 1947, 194 (III) vom 11. Dezember 1948, 3236
(XXIX) vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 3376
(XXX) vom 10. November 1975, 31/20 vom 24. November
1976 und alle späteren einschlägigen Resolutionen, nament-
lich die von der Generalversammlung auf ihren Notstandsson-
dertagungen verabschiedeten Resolutionen und die Resolu-
tion 58/18 vom 3. Dezember 2003,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/292 vom
6. Mai 2004,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes105,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden Ab-
kommen sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig ein-
gehalten werden müssen,

sowie unter Hinweis auf den "Fahrplan" des Quartetts für
eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des is-
raelisch-palästinensischen Konflikts106,

ferner unter Hinweis auf das Gutachten des Internationa-
len Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des
Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet107 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution ES-10/15 vom
20. Juli 2004,

105 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 35 (A/59/35).
106 S/2003/529, Anlage.
107 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1.




